
Beschlussvorlage 

 

Vorlage Nr.: Meh/AfF/403/2023 

GV Mehlbek 

 

Amt für Finanzen 

Nina Kruse 

 

Bericht über die im Haushaltsjahr 2023 geleisteten überplanmäßigen und 

außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Sach- und Rechtslage: 

Notwendige unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen können im Rahmen einer über- bzw. 

außerplanmäßigen Bewilligung geleistet werden. 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich aus ergebniswirksamen 

und/oder zahlungswirksamen buchungspflichtigen Geschäftsvorfällen, die der Höhe oder dem Grunde 

nach im Ergebnisplan und/oder Finanzplan nicht veranschlagt worden sind. 

 

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Mehlbek für das Haushaltsjahr 2023 ist der 

Bürgermeister ermächtigt, seine Zustimmung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 82 Gemeindeordnung bis zu einer Höhe von 5.000,00 € 

im Einzelfall zu erteilen. 

 

Der Bürgermeister ist verpflichtet, regelmäßig über die geleisteten über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu berichten. 

 

Im Haushaltsjahr 2023 sind bisher keine über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder 

Auszahlungen entstanden (Stand 13.11.2023).  
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